
Start außer Konkurrenz 

 

Sofern Teilnehmer in LP aufgrund zu hohen Leistungsklassenzugehörigkeit nicht 

startberechtig sind, kann über die genehmigte Ausschreibung die Teilnahme an diesen LP 

„außer Konkurrenz“ (d.h. ohne Wertung und ohne Platzierungsmöglichkeit) durch eine 

reguläre Nennung oder Nachnennung unter den folgenden Voraussetzungen zulässig sein:  

1. Ein Start „außer Konkurrenz“ ist nur in den LP Nr. 3,4,5 und 6 zulässig.  

2. Die Pferde müssen bei der FN als Turnierpferde eingetragen, für das bestehende 

Kalenderjahr fortgeschrieben sein und müssen das geforderte Mindestalter gemäß LPO 

haben.  

3. Zugelassen sind nur Teilnehmer mit aktuell fortgeschriebener Jahresturnierlizenz.  

4. Die Anzahl der zulässigen Starts je Reiter pro LP sowie je Pferd pro Tag gilt inklusive der 

Starts „außer Konkurrenz“.  

5. Der Teilnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass der Start „außer Konkurrenz“ bei 

Erklärung der Startbereitschaft angemeldet wird.  


